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Stellungnahme der österrejchjschen Ärztekammer zu den 

Entwürfen ejner 48. ASVG-Novelle, 14. Novelle zum BSVG, 

19. Novelle zum B-KUVG, 16. Novelle zum GSVG, 4. Novelle 

zum Betriebshjlfe esetz u 

gesetz 1989: 

Datum: .p!J;&~ 
Di e österre.i chj sehe Ärzt~~--:~7!:f!::Ii~~!fe~~:;:;:~en ej nzelnen 

Bestjmmungen der o.a. Novelljerungsentwürfe nachfolgende 

Stellungnahme abzugeben, wobej dje Ausführungen zum Entwurf 

der ASVG-Novelle getroffen werden, aber auch für dje ent­

sprechenden ejnschlägigen Novelljerungsentwürfe der anderen 

o.a. Gesetze gelten: 

Zu Artjkel I Z. 2, 5, 8, 9 und Artjkel IV Z. 2 bis 6 und 11: 

Zu djesen im Entwurf enthaltenen Bestjmmungen, die .im Zu­

sammenhang mjt dem Betrjebspensjonsgesetz stehen, kann sejtens 

der österrejchjschen Ärztekammer einersejts aufgrund der 

vjel zu kurzen Begutachtungsfrjst und anderersejts deswegen 

hjer kejne Beurteilung erfolgen, da djese Textvorschläge nur 

jm Zusammenhang mjt dem Betriebspens.ionsgesetz gesehen werden 

können. Da für djeses Betrjebspensjonsgesetz ejne grundlegend 

andere Stellungnahmefrist vorljegt und daher eine Gesetzwerdung 

der entsprechenden Bestimmungen des ASVG jm Rahmen der 48. ASVG­

Novelle nach unserer Ansjcht unmöglich ist, wjrd ejne ent­

sprechend fundierte Stellungnahme der österrei eh.; sehen Ärzte­

kammer zu djesem Problemkrejs gesondert erfolgen. 

Zu Artjkel I Z. 3 und Artjkel VI Abs. 1: 

Die Reduktion der betragljchen Obergrenze für Zuwendungen von 

frejwjlljgen sozjalen Leistungen an dje Bedjensteten der Sozial­

versicherungsträger von 3,5 % auf 2,5 % jst sicherljch sjnnvoll. 
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üb es sich dabej nur um einen symbolischen Akt handelt, oder 

tatsächljch Einsparungen bringt, sej dahjngestellt, da nicht 

feststellbar ist, ob die bisherjge Obergrenze ausgeschöpft wurde. 

Glejchzejtig ist aber zu hinterfragen,ob derartjge Zuwendungen 

noch zeitgemäß sjnd. 

Zu § 81 ASVG: 

Dje in § 81 ASVG vorgeschlagene ausdrückljche Auswejtung der 

Verwendung von Mitteln der Sozjalversjcherung auf uneinge­

schränkt "sonstjge Formen der Öffentljchkejtsarbeit" wird 

von der österreichjschen Ärztekammer abgelehnt, da damjt ejn 

klarer "Wettbewerbsvortejl" der Kassen gegenüber Kranken­

anstalten und jnsbesondere den Ärzten, dje ejnem strikten 

Werbeverbot unterljegen, geschaffen werden könnte. 

Zu § 94 ASVG: 

Ejne Lockerung der Ruhensbestjmmungen wäre sejtens der Öster­

reichjschen Ärztekammer grundsätzlich zu begrüßen. 

Zur vorgeschlagenen Neufassung des § 94 müssen wjr jedoch 

festhalten, daß nach geltendem Recht es derzejt maxjmal zu 

ejnem Ruhen von 40 % des Pensj.onsanspruches kommen kann. 

Nach dem Text des Novelljerungsentwurfes wäre das maxjmale 

Ruhen mjt der Hälfte der Pensjon begrenzt. 

In diesem Punkt kann daher nach Ansjcht der österreichjschen 

Ärztekammer kejneswegs von ejner Lockerung, sondern nur von 

ejner wejteren Verschärfung, gesprochen werden. 

Für wejte Berejche jst damit zu rechnen, daß dje neuen Ruhens­

bestjmmungen eine weitere Verschlechterung um 10 % des Pensions­

betrages darstellen werden. 

Dje österreichische Ärztekammer fordert daher im Bereich der 

Ruhensbestimmung drjngend, daß der maximal ruhende Betrag 

weiterhjn mjt 40 % des Pensjonsanspruches bestehen blejben 

muß. Wenn dies njcht errejchbar ist, wjrd der vorliegende Ent­

wurf seitens der österreichischen Ärzteschaft abgelehnt. 
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Zu § 131 Abs. 1 ASVG: 

Ljest man dje Erläuterungen, so fallen jn deren "Allgemejnem 

Teil" jnsbesondere nachstehende Erklärungsinhalte auf: 

"Im Vordergrund des vorljegenden Novellenentwurfes stehen Maß­

nahmen, dje der weiteren Erfüllung des Regjerungsprogranunes 

jm Berejch der Sozjalversjcherung dienen ... 

In der Regjerungserklärung werden wejters Maßnahmen angekündigt, 

dje dje Zejtgemäßhej.t der Vorschriften der Sozjalversjcherung 

gewährlejsten sollen ... 

Eine Reihe wejterer Maßnahmen des Entwurfes geht auf Entschei­

dungen der Höchstgerjchte zurück oder stehen mjt djesen im 

Zusammenhang ... 

Im Bundesmjnisterium für Arbejt und Sozjales sjnd ejne Vielzahl 

von Änderungen und Ergänzungen des Sozjalversjcherungsrechts 

der Unselbständigen vorgemerkt, dje jm Rahmen des vorliegenden 

Entwurfes - der vor allem sozjalpoljtjsch vordrjngliche und 

budgetwjrksame Anliegen verwjrklicht - noch kejne Berücksjchtj­

gung finden ... " 

Prüft man nun die einzelnen Bestinunungen, so fällt soglejch 

§ 131 Abs. 1 auf, der obige Erläuterungen ad absurdum führt. Der 

hier gemachte Versuch einer Gestzesänderung entsprjcht weder 

dem Regierungsprograrnm, noch der Regierungserklärung für Maß­

nahmen der Zei.tgemäßheit der Vorschriften, noch Entscheidungen 

der Höchstgerjchte, noch werden hjer sozjalpolitisch vordrjng­

l.iche und budgetwirksame Anliegen verwirkljcht. Es jst vielmehr 

der vorn Hauptverband ausgehende Versuch, dje freie Arztwahl für 

ASVG-Versjcherte mjttelbar durch ejne ejnschnejdende finanzielle 

Benachtejligung der pfljchtkrankenversj.cherten Patjenten abzu-

schaffen. -4-
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Djes .ist jn ejner Zejt der Ärzteschwemme, wo zahlrejchen insbe­

sondere praktjschen Ärzten für jhre EXjstenzrettung mangels ver­

fügbarer Kassenstellen nur noch der Weg jn dje Wahlarztpraxis 

offen bleibt, ejn.wettbewerbswjdrjges und unfaires Unter-

fangen. Aber auch der Versuch, den pflichtversicherten (und damit 

bar jeder alternatjven Möglichkeit jm Hjnbljck auf einen Versj­

cherungswechsel) Patienten durch "finanzjelle Bestrafung" vom 

Arzt sejnes Vertrauens abzuhalten, ist ejne unzulässjge Bevor­

mundung desselben und deshalb strjkte abzulehnen. 

Wjll man den staatlichen Gespndhejtsdienst trotz aller Negat.iv­

bejspjele, dje mjt diesem verbunden sjnd, ejnführen, dann soll 

man den Mut haben, djes offen zu sagen. Der Umweg, das über eine 

finanzjelle Schlechterstellung des "Wahlarztpatienten" zu er­

rejchen, jst rechtljch bedenklich. 

Dje Bestätjgung des Obgesagten jst anhand der fadenscheinjgen 

Erläuterungen zu Artjkel 11 Z. 2 (§ 131 Abs. 1) und Artikel VI 

Abs. 3 nachzuweisen, was jn der Folge anhand des Bejspjeles 

Vorarlberg erfolgen soll: 

1. Zunächst jst es unrjchtjg, daß dje Inanspruchnahme der wahl­

ärztlichen Hilfe überproportjonal zunjmmt. Dje hjezu vom 

Hauptverband ausgewj.esenen Zahlen sjnd njcht relevant. So 

wurden jn Vorarlberg jm Jahre 1986 S 6,391.695,--, im Jahr 

1987 S 7,494.733,-- (Anstieg des Rückersatzes erfolgte durch 

d.ie Njederlassung zwejer für dj,e Versorgung drjngend not­

wendjger Gynäkologen als Wahlärzte) und im Jahr 1988 

S 7,596.323,-- an Wahlarztkosten rückersetzt. Die vom Haupt­

verband darüber hj.nausgehenden Zahlen sjnd auf Ausgaben der 

Gebjetskrankenkasse zurückzuführen, die zum Tejl auf frei­

wjlliger (!) Basjs beruhen (z.B. drejfacher Wahlarzt-Rücker­

satz bei notwendigen Arztbesuchen in der Schweiz und der BRD !). 

Solange aber dje Kasse jn der Lage jst, frejwjlljg höheren 

Wahlarztrückersatz zu geben, kann njcht von der Notwendjg-

kej t gesetz Li cher "Sparvorschr j ften 11 gesprochen werden. 
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2. Der Antejl der Wahlarztkosten muß jn Relatjon zum Gesamtauf­

wand der Position "ärztljche Hilfe" gesehen werden, der laut 

Geschäftsberjcht der Vorarlberger Gebjetskrankenkasse für 

das Jahr 1988 S 573,551.939,70 betrug. Stellt man dem gegenübe~ 

den vom Hauptverband für das Jahr 1988 ausgewjesenen Wahl­

arzt-Kostenaufwand von S 9,840.000,--, so sjnd das 1,7 %, 

njmmt man dje jn Punkt 1. aufgezejgte "berejnjgte" Wahlarzt­

Kostensumme von S 7,596.323,-- so sjnd djes sogar nur noch 

1,3 % (!) der von der Vorarlberger Gebjetskrankenkasse für 

das Jahr 1988 angefallenen Kosten für dje ärztljche Hjlfe. 

Allejn schon djeser Vergleich führt die Argumentation des 

Hauptverbandes ad absurdum. Zudem glauben wir anhand der vor­

Ijegenden Zahlen, daß ejn Verglej.ch mjt den anderen Bundes­

ländern :in etwa zum glejchen Ergebnis käme. 

Stellt man den Wahlarzt-Kostenaufwand (immer Bas.i s Jahr 

1988) der Summe der Versjcherungslejstungen von ca. S 1,95 

Mjlljarden (bej der Vorarlberger Gebjetskrankenkasse) gegen­

über 0,5 % (Basis Hauptverbandsangabe) und 0,39 % (berejnjgte 

Wahlarztkosten) . Nur als Verglejchsgröße soll hjezu erwähnt 

werden, daß der Kontroll- und Verrechnungsaufwand der Vor­

arlberger Gebietskrankenkasse die Summe der Wahlarztkosten 

errejcht.und etwa die Ausgabenposjtion "sonstjge und außer­

ordentliche Aufwendungen" djese erheblich überschrejten. 

Der Versuch des Hauptverbandes, den Wahlarzt-Kostenrücker­

satz aufgrund der derzej tigen ·Gesetzeslage mj t dem Argument 

der Notwendigkeit der "Verlangsamung der Ausgabenste.igerung" 

zu begründen, muß aufgrund des Vorgesagten als untauglich 

bezejchnet werden. Sollten Zwejfel bestehen, daß dje Situation 

in Vorarlberg nicht auf die anderen Bundesländer umgelegt 

werden kann, sjnd die hier vorgenommenen Gegenüberstellungen 

bundeswejt durchzuführen. 

Dem Hauptverband müßte ejgentljch dje Formuljerung des der­

zejt gültjgen § 131 ASVG mehr als rejchen, da dje Kosten für 
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Wahlarzt-Rückersatz maxjmal bjs zur Höhe der Vertragskosten 

anfallen können. Er bestätjgt ja selbst, daß die meisten 

Wahlärzte sowohl hjnsjchtljch der Grundvergütung als auch 

der Sonderlejstungen das Honorar jn der Höhe der Kassen­

tarjfe berechnen. Wo liegt also der Ejnsparungseffekt, wenn 

für dje Inanspruchnahme des Arztes (Wahl- oder Vertragsarztes) 

durch den Patjenten in jedem Fall höchstens gleichviel zu 

bezahlen ist? Wo ist hjer die Logjk ? 

Es geht dem Hauptverband offenbar ausschließljch darum, daß 

durch dje Reglementierung jn Form der Arztstellenpläne ejne 

"Angebotsverknappung" aus rejn fjnanzjellen Erwägungen zu 

Lasten ejner guten medjzjnjschen Versorgung der pfljchtver­

sjcherten Patjenten erfolgen soll. 

Der Versuch des Hauptverbandes, den Wahlarztkostenrücker­

satz mjt dem durchschnjttljchen Fallwert der jewejljgen 

11 Arztkategorie" des Wahlarztes festzulegen ist untaugU ch. 

Er widersprjcht ejnem Grundgedanken des ASVG, nämljch 

§ 342 Abs. 2 1. Satz ("Die Vergütung der vertragsärzt­

ljchen Tätjgkejt ist grundsätzljch nach Ej.nzellejstungen 

zu ver~jnbaren."). 

Er wjdersprjcht jeder Glejchbehandlungspfljcht der 

Patienten. Bei mehrfacher Inanspruchnahme des Wahlarztes 

erhält der Patjent glejch viel Rückersatz wje z.B. bej 

nur ejner Inanspruchnahme des Wahlarztes. 

Er widerspricht der Honorarordnung, dje das Einzellejstungs­

prjnzip vorsjeht bzw. vorzusehen hat. 
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§ 135 ASVG sieht vor, daß dje ärztljche H.ilfe durch Vertrags­

ärzte und auch durch Wahlärzte zu gewähren jst. 

§ 131 Abs. 1 s.; eht j m vorgeschlagenen Entwurf e.; ne Lj mj tj erung 

der Kostenerstattung für wahlärztU che Hj lfe mi t dem "durch­

schn.; ttlj chen Fallwert" der jewej 1.; gen Arztkategori e vor. 

U.a. wjrd diese Neuregelung des § 131 ASVG mjt Gebarungsproblemen, 

also den Kosten für dje wahlärztliche H.ilfe, begründet. 

Diese rein ökonomjsche Argumentation wjrd se.itens der öster­

rejchjschen Ärztekammer schärfstens abgelehnt. 

Um dje Tragwejte djeser für den Patienten unzumutbaren Ein­

schränkung des Wahlarztsystems zu erkennen, muß der gedankliche 

Hjntergrund der se.inerzejtjgen Festlegung der wahlärztljchen 

Hjlfe im ASVG in Erjnnerung gerufen werden; 

Der Sjnn djeses Systems war es nämljch, e.inen Kompromjß zwjschen 

der Forderung nach fre.ier Kassenzulassung und der absoluten 

Begrenzung der Kassenplanstellen, zu fjnden. 

Djese poljtjsche Ljnje war n.icht Selbstzweck der Ärzteschaft, 

sondern hat vor allem dem Pat.ienten .insoferne gedient, als 

mjt dem wahlarztsystem ejne opt.imale Ausformung des Rechts 

auf freie Arztwahl geschaffen wurde. 

Durch dje Begrenzung m.it ejnem Durchschnjttswert für den Kosten­

ersatz werden nun vor allem jene Patjenten getroffen, die 

.intensjver und aufwendiger ärztl.icher Behandlung bedürfen; 

d.ie also überdurchSChn.ittljch schwer erkrankt s.ind. Hjebei 

handelt es sjch vielfach um Patienten, dje Spezjal.isten und 

ärztljche Behandlung außerhalb der Kassenärzteschaft, außerhalb 

der bestehenden Sonderleistungskataloge, benötjgen. 

Für jene jntensjv zu betreuenden Pat.ienten käme es somjt zu 

ejner starken Reduzjerung des Rückersatzbetrages. 
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Weiters muß aus der Sjcht des Patjenten gegen dje in Aussicht 

genommene Rege lung ei ngewendet werden, daß es für den Pa t.i en te:1 

überhaupt njcht mehr überprüfbar ist, ob der erhaltene Kosten­

ersatz den Vorschrjften entsprechend errechnet wurde. 

Aufgrund der Unübersichtljchkejt der sozjalversjcherungsrecht­

ljchen Bestjmmungen und der darauf aufbauenden Satzungen der 

Sozialversicherungsträger sjnd dje Errechnungsmodalitäten des 

durchschnittlichen Fallwertes nahezu njcht nachvollziehbar. 

Uberdies schejnt nach unserer Auffassung jm vorliegenden Text­

entwurf nicht geklärt, ob unter dem durchschnittlichen Fall­

wert ein bundeseinheitljeher, oder ejn länderweise berechneter, 

Durchschnjttswert zu verstehen ist. 

Wejters muß sejtens der Ärzteschaft festgehalten werden, daß 

djese Bemühungen des Hauptverbandes der österreichischen Sozial­

versjcherungsträger ambulante Leistungen weiter zu beschränken, 

im klaren Gegensatz zu der in der Koaljtjonsvereinbarung der 

Regierungspartejen festgelegten Förderung der niedergelassenen 

Ärzte steht. 

Zur wejteren Argumentatjon des Hauptverbandes, daß ejne 

wejtgehende Annäherung der Wahlärzte an das Kassenplanstellen­

system ejngetreten sej, dürfen wjr feststellen, daß djese 

Ausführungen schon deshalb njcht stjchhaltj.g sjnd, wejl noch 

immer massive u.a. bürokratische und administrative Barrjeren 

für den Wahlarzt bestehen; so z.B. bej der Medjkamentenver­

schrejbung, der Spitalseinweisung und jeder Art von Bindung 

des Honorarrückersatzes an dje vorherige Bewilligung durch 

dje Krankenversjcherungsträger. 

Dje österrejchische Ärztekammer lehnt daher die geplante Neu­

gestaltung des § 131 ASVG entschjeden ab, da durch djese 

Maßnahme massjve und unzumutbare Belastungen für dje Patienten 

und ejne Beejnträchtjgung ihrer Wahlmögljchkejten bej der 

Inanspruchnahme ärztljcher Hjlfe ejntreten würden. 
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Statt dieser beabsichtigten weiteren Einengung des Kranken­

versjcherungssystems sollte vjelmehr der weltwejt bestehenden 

Tendenz zur Liberalisierung auch in diesem Bereich gefolgt 

werden. 

Es geht nicht an, daß jn österreich zwar im Berejch der Wirt­

schafts-, Industrje- und Finanzpolitjk den weltwejten Libe­

raljsierungstendenzen gefolgt wjrd ("Dereguljerung"), im Be­

rejch der Sozjalpoljtjk und des Sozjalversjcherungswesens 

gegenteilige Schrjtte gesetzt werden. 

Die Wjrtschafts- und Sozjalpoljtjk eines Staates müsse einer 

synchronen und nicht einer gegensätzljchen Politjk unterl.legen. 

Es sollte daher n.lcht nur von djeser beabs.lcht.lgten Maßnahme 

unbedingt Abstand genommen werden, weil sje sich ohnedjes 

jn kürzester Zejt als realj.tätswjdrjg und gegen den pol.lt.lschen 

Trend liegend, herausstellen w.lrd, es sollten vielmehr gesetz­

liche Bestimmungen erwogen und beschlossen werden, dje das 

strenge Korsett der österre.lch.lschen Soz.lal- und Kranken­

versicherung im Sinne von erwe.lterten Mögl.lchkejten für 

Versjcherte und Ärzteschaft sprengen; so z.B. das ~usdrück­

I.lche Eröffnen solcher außervertragl.lcher Leistungen die 

von den Honorarordnungen der Krankenvers.lcherungsträger 

n.lcht erfaßt werden. 

Zu der vorgeschlagenen Novell.lerung des § 59 B-KUVG jst neben 

den bere.lts zu § 131 ASVG angeführten Argumenten vorzubrjngen, 

daß für den Berejch der Sondervers.lcherungsanstalten d.le 

ARgumentat.lon des Hauptverbandes wejters deswegen n.lcht ziehen 

kann, da .i n di esem Bereich kej ne Li m.l t- und Globalsummenrege­

lungen zum Tragen kommen. Hjer w.lrd also ganz klar die Zjel­

setzung der Begrenzung des Kostenersatzes zum Ausdruck gebracht. 
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Zu § 345 a ASVG: 

In § 345 a Abs. 1 wjrd für dje Besetzung der Landesschieds­

kommission als Vorsjtzender ein Richter des Ruhestandes vor­

gesehen. Grundsätz l.i ch .i st di e österre j chi sche Ärztekammer 

mjt der Formulierung der Gesetzesstelle ejnverstanden. Wjr 

erlauben uns jedoch auf den formalen Aspekt hinzuwejsen, daß 

für den Fall der Besetzung der Landesschiedskommjssion mit 

ejnem Richter des Dienststandes ejne Gesetzwidrjgkeit gegeben 

wäre. 

Aus unserer Sjcht erscheint es daher zweckmäßiger, die Mögljch­

keit sowohl für ejne Besetzung mjt ejnem Rjchter des Dienst­

standes, als auch des Ruhestandes, zu schaffen. 

Dies umso mehr, da ejne derartige Formulierung ja njcht daran 

hjndert, bis auf weiteres Richter des Ruhestandes als Vor­

sjtzende der Landesschjedskommissjonen vorzusehen. 

Zu Artjkel IV Z. 10 a: 

Die österreichjsche Ärztekammer lehnt die Ejnfügung dieser 

Ziffer 10 a ab. Djeser Vorschlag widerspricht geradezu der 

Regierungserklärung, daß mehr Leistungen jn der frejen Praxis 

• 

zu machen sind und Krankenhauslej stungen so gut wj e mögU ch 

eingeschränkt werden sollen. Dj.e Begründung zu djesem vorschlag 

zejgt aber auch ejndeutjg auf, daß dje medjzjnisch-technjsche 

Aussta ttung der Rehabj U tationszentren der Pensi onsvers j che­

rungsträger trotz deren angespannter finanzieller Sjtuation 

überdimensjoniert wurde und jetzt mangels Auslastung djese Zentren 

in öffentliche Ambulatorien umgewandelt werden sollen. 

Zu § 447 b Abs. 7: 

Mit djesen Zuschüssen dje nunmehr erhöht werden, werden vor 

allem strukturelle Unterschj.ede bej den Krankenversjcherungs­

trägern ausgeglichen. Es ist daher zu erwarten, daß die Er­

höhung der betreffenden Mjttel zu Lasten jener Krankenversiche­

rungsträger geht, deren fjnanzjelle Gebarung günstjger verläuft. 
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In Anbetracht der Bescheide der Datenschutzkommjssjon, 

GZ. 120.114/29-DSK/88 und GZ. 120.114/35-DSK/89,betreffend 

die Einbehalte der Kammerumlagen und Kammerbejträge von den 

Kassenhonoraren und die Mitwirkung der Ärztekammern bei der 

Honorarabrechnung (Abrechnungsstelle der Bundesfachgruppe für 

Zahn-, Mund- und Kjeferhejlkunde der österreichischen Ärzte­

kammer) erlauben wir uns folgende datenschutzrechtliche Er­

gänzung - die u.a. bereits mjt dem Hauptverband der öster­

reichjschen Sozjalversjcherungsträger besprochen wurde - im 

ASVG zu beantragen: 

Dem § 460 c ASVG sollen folgende Absätze angefügt werden: 

"(2) Die Ärztekammern sjnd zur Ermittlung und Verarbejtung von 

persönlichen berufsbezogenen Daten der Ärzte ermächtjgt. Wejters 

sind dje Ärztekammern zur Ermittlung und Verarbeitung von 

Krankenscheindaten (§ 135 Abs. 3 ASVG) ermächtigt, soweit dies 

zum Zwecke der Durchführung der Honorarabrechnung notwendjg jst. 

(3) Die Ärztekammern sind berechtigt, Daten im Sinne des Abs. 2 

im folgenden Umfang zu übermjtteln: 

1. An die Sozialversjcherungsträger und Krankenfürsorgeanstalten 

für die Durchführung der Einbehalte der Karnmerbejträge und 

-umlagen vom Kassenhonorar gemäß § 41 notwendigen Daten; eben­

so die im Zuge der Honorarabrechnungen ermittelten und ver­

arbejteten Daten. 

2. An die sozialversicherungsanstalt der gewerbUchen Wi rtschaft 

die in der Ärzteliste aufscheinenden Daten der Ärzte ein­

schljeßljch der Änderungen zur Durchführung der aufgrund der 

Sozialrechtsvorschrjften vorgesehenen Maßnahmen. 

3. An die Träger der Sozialhilfe die im Zuge der Sonorarabrechnunge:­

ermittelten und verarbeiteten Daten. 
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(4) Die Empfänger von Daten gemäß Abs. 3 Z. 1 sjnd verpfLichtet, 

djese Daten .im Zusammenhang mit Verarbe.itungen im Sinne des 

§ 460 c ASVG, § 231 a GSVG, § 219 a BSVG und § 159 a B-KUVG 

für Zwecke der Honorarabrechnung sowie der Ermjttlung von Kammer­

umlagen und Kammerbejträgen zu verarbeiten. Ebenso sind sje 

verpfljchtet, dje Honorardaten der Ärzte zur Berechnung der 

Honorarzuschläge zu ermitteln und zu verarbeiten. Sje sind 

wejters verpfljchtet, djese Daten und dje Ergebnjsse der Ver­

arbejtung (insbesondere Honorarlisten, Frequenzstatistjken, 

die jeweiLige Honorarsumme des Vertragsarztes, den auf jhn ent­

fallenden Anteil hjns.ichtlich Fondsbeitrag und Kammerumlage, 

etwcd ge Honorarzuschläge ) den Ärztekammern zu übermj tteln." 

W jen, am 2 5. 1 O. 1 98 9 

Dr.D/Ma.-
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